PRAAMBEL

Auf Grund des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. § 58
Abs. 2 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
- jeweils in der zurzeit glltigen Fassung - hat der Rat der Stadt Barsing-
hausen diese 10. Anderung des Flachennutzungsplanes bestehend aus
der Planzeichnung und die Begrindung mit Umweltbericht beschlossen.

Barsinghausen, den 13.09.2018 Erster Stadtrat I.V.

L.S. gez. Thomas Wolf

PLANUNTERLAGE
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Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der
Niedersachsischen Vermessungs- und
Katasterverwaltung (LGLN) © 2017
PLANVERFASSER

Die 10. Anderung des Flachennutzungsplanes wurde ausgearbeitet von:
Planungsbiiro SRL Weber ® Spinozastralle 1 ® 30625 Hannover

Hannover, den 04.09.2018

gez. Lena Weber-Hupp
Planungsbiro SRL Weber

VERFAHRENSVERMERKE
AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Barsinghausen hat in seiner Sitzung
am 24.10.2017 die Aufstellung der 10. Anderung des Flachennutzungs-
planes beschlossen.

Der Anderungsbeschluss ist gemaR § 2 Abs. 1 BauGB durch Bekannt-
machung in der Calenberger Zeitung (Lokalausgabe der Hannoverschen
Zeitung) am 27.01.2018 ortsliblich bekannt gemacht worden.

Barsinghausen, den 13.09.2018 Erster Stadtrat .V.

L.S. gez. Thomas Wolf

OFFENTLICHE AUSLEGUNG

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Barsinghausen hat in seiner Sitzung
am 24.04.2018 dem Entwurf der 10. Anderung des Flachennutzungsplanes
und der Begrindung mit Umweltbericht zugestimmt und seine 6ffentliche
Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen

Ort und Dauer der o6ffentlichen Auslegung wurden gem. § 3 Abs. 2 BauGB
unter Angabe der verfigbaren umweltbezogenen Informationen am
23.05.2018 in der Calenberger Zeitung ortslblich bekannt gemacht.

Der Entwurf der 10. Anderung des Flachennutzungsplans, die
Begrindung und bereits vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen
haben vom 31.05.2018 bis einschliellich 02.07.2018 gem. § 3 Abs. 2
BauGB o6ffentlich ausgelegen.

Barsinghausen, den 13.09.2018 Erster Stadtrat I.V.

L.S. gez. Thomas Wolf

FESTSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Rat der Stadt Barsinghausen hat nach Prifung der Stellungnahmen
gemaR §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB die 10. Anderung des Flachen-
nutzungsplans sowie die Begriindung mit Umweltbericht in seiner Sitzung
am 30.08.2018 beschlossen.

Barsinghausen, den 13.09.2018 Erster Stadtrat I.V.

L.S. gez. Thomas Wolf

INKRAFTTRETEN

Die Erteilung der Genehmigung der 10. Anderung des Flachennutzungs-
plans ist gemall § 6 Abs. 5 BauGB am 19.12.2018 in der Calenberger
Zeitung bekannt gemacht worden. Die 10. Anderung des Flachen-
nutzungsplans ist damit am 19.12.2018 wirksam geworden.

Barsinghausen, den 03.01.2019 gez. Lahmann
L.S. Birgermeister

VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der 10. Anderung des
Flachennutzungsplans sind  Verletzungen von Verfahrens- und
Formvorschriften gemal § 214 abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB und
Mangel der Abwagung gemall § 214 Abs. 3 BauGB beim
Zustandekommen der 10. Anderung des Flachennutzungsplanes nicht
geltend gemacht worden.

Barsinghausen, den 07.01.2020

L.S. gez. Lahmann

Blrgermeister

Beqglaubigungsvermerk

GENEHMIGUNG

Hiermit wird amtlich beglaubigt, dass die vorliegende Abschrift mit der Urschrift der
10. Anderung des Flachennutzungsplans iibereinstimmt.

Barsinghausen,
Stadt Barsinghausen
Der Burgermeister

Im Auftrag
Die 10. Anderung des Flachennutzungsplanes ist mit Verfligung
Az.: 61.03-21101-10/02-8/18 vom heutigen Tage unter-Auflagen/mit
MaRaal it 2 | | urcl I lick
gemachtenTeile- gemal § 6 BauGB genehmigt.
Hannover, den 12.11.2018 Region Hannover
Der Regionsprasident LS
Im Auftrage "
gez. Klimach
RITTSBESCHLUSS RECHTSGRUNDLAGEN

Der Rat der dt Barsinghausen ist den in der Genehmigungsverfiigung

vom (Az. ) aufgefuhrten
Auflagen / Malkgaben NAusnahmen in seiner Sitzung am

beigetreten.

Die 10. Anderung des Flaskennutzungsplans hat wegen der

bis einschlieflich
r Auslegung wurden am

Auflagen / Maligaben vom
offentlich ausgelegen. Ort und Dauer
ortsublich bekannt gemacht.

Barsinghausen, den

Blrgermeister

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
03.11.2017 (BGBI. | S. 3634)

- Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstlicke (Baunutzungs-
verordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
21.11.2017 (BGBI. | S. 3786)

- Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom
17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geandert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 20.06.2018 (Nds. GVBI. S. 113)

- Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90) vom 18.12.1990 (BGBI. | 1991
S. 58), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017
(BGBI. I, S. 1057)
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Am Aller

PLANZEICHENERKLARUNG

1. Art der baulichen Nutzung

r C{ Wohnbauflache

2. Flache fir die Landwirtschaft

Flache fir die Landwirtschaft

3. Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und
Flachen fur MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Q Eingrinung von Ortsrandern

4. Sonstige Planzeichen

||
r 1 Grenze des raumlichen Geltungsbereichs der
W 0. Anderung des Flachennutzungsplans

HINWEIS

Wasserschutzgebiet

Das Plangebiet liegt innerhalb der Zone Ill A des Wasserschutzgebietes
"Forst Esloh" der Region Hannover (veréffentlicht 1978 im Amtsblatt Nr. 23
des Regierungsbezirkes Hannover).
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Region Hannover
Stadt Barsinghausen
OT GROSS MUNZEL

Flachennutzungsplan
10. Anderung

"Grofl Munzel - 6stlich Holtenser Strafle"

Abschrift
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Beglaubigungsvermerk
Hiermit wird amtlich beglaubigt, dass die vorliegende Abschrift mit der Urschrift der 10. Änderung des Flächennutzungsplans übereinstimmt. 
Barsinghausen,   __.__.____
Stadt Barsinghausen
Der Bürgermeister
Im Auftrag
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Im Auftrage
gez. Klimach

FischerC
Textfeld
L.S.

FischerC
Linie

FischerC
Textfeld
19.12.2018

FischerC
Textfeld
19.12.2018

FischerC
Textfeld
Barsinghausen, den 03.01.2019                gez. Lahmann
                L.S.                                            Bürgermeister
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        L.S.                                 gez. Lahmann
                                                Bürgermeister
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